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Wie funktioniert die LICS®

Grundlage der LICS®-Zertifizierung ist das bereits er-
wähnte Zertifizierungsschema (siehe Infokasten), das an-
hand der EN 15038 erstellt wurde und die dort gestellten 
Anforderungen als eine Art Checkliste widerspiegelt. Das 
Vorgehen zur Vorbereitung, Beantragung und Erlangung 
eines LICS®-Zertifikats gliedert sich in die folgenden fünf 
Schritte und hat sich in der Praxis aufgrund des pragma-
tischen Ansatzes bestens bewährt:

Antrag: Der Übersetzungsdienstleister füllt den Zerti-
fizierungsantrag aus, der ihm nach der Kontaktaufnahme 
und ersten Gesprächen mit dem zuständigen Vertriebspart-
ner zusammen mit dem o. g. Zertifizierungsschema und 
den AGB des Zertifizierers Austrian Standards plus zuge-
sandt wird. Der Vertriebspartner beauftragt einen Lead-
Auditor zur Durchführung des Erst- oder Re-Audits, ist 
aber nicht für die Erteilung des Zertifikats zuständig. 

Dokumentation: Der Übersetzungsdienstleister muss 
eine Dokumentation mit Informationen zu seinem Un-
ternehmen sowie eine Erklärung über die Erfüllung der 
Anforderungen der EN 15038 abgeben. Die Norm fordert 
kein Qualitätshandbuch im klassischen Sinn, sondern ein 
dokumentiertes Qualitätssicherungssystem. Dies kann 
eine Loseblattsammlung aus Rahmenvereinbarungen mit 
Kunden, Werkverträgen mit Übersetzern und Korrek-
toren, Arbeitsanweisungen für Projektleiter und Verfah-
rensanweisungen für diverse Aufgaben oder Nutzung ei-
ner Projektmanagement-Software und Ähnlichem sein.

Audit: Mit dem Audit soll der Nachweis erbracht wer-
den, dass der Übersetzungsdienstleister die Anforde-
rungen der EN 15038 erfüllt. Dies geschieht zum Beispiel 
durch Gespräche mit den Angestellten, Überprüfung von 
Aufzeichnungen und Daten zu Übersetzungsaufträgen so-
wie Einsichtnahme in den allgemeinen Projektablauf. Das 
Audit wird von einem autorisierten Lead-Auditor aus-
geführt, der speziell zur Durchführung von Audits zur 
EN  15038 ausgebildet wurde. 

Review und Erteilung des Zertifikats: Nach dem Audit 
sendet der Lead-Auditor seinen Bericht an den Zertifizie-
rer, Austrian Standards plus Certification (AS+C), der die 
Unterlagen prüft. Eine positive Entscheidung durch AS+C 
führt zur Ausstellung des sechs Jahre gültigen LICS®-
Zertifikats.

Re-Audit: Zur Aufrechterhaltung der Gültigkeit des er-
teilten Zertifikats muss alle zwei Jahre ein Re-Audit ab-
solviert werden. Dieses Re-Audit ist erfahrungsgemäß we-
niger umfangreich als das Erstaudit, solange sich keine 
wesentlichen Änderungen im Unternehmen ergeben ha-
ben. Fanden solche Änderungen, wie zum Beispiel eine 
Umfirmierung oder Umstrukturierung statt, ist der Über-

setzungsdienstleister sowieso verpflichtet, diese zu mel-
den und gegebenenfalls ein erneutes Audit durchführen 
zu lassen.
Fazit: Jeder kann sich zertifizieren lassen, der ein ernst-

haftes Interesse an Qualitätssicherung und den Willen, 
dafür zu investieren, mitbringt. Dass eine Zertifizierung 
und deren Aufrechterhaltung laufende Kosten verursacht, 
ist klar. Diese Kosten können erwirtschaftet werden, in-
dem man eine geeignete Strategie entwickelt. Wenn man 
die Vorbereitung auf eine Zertifizierung z.B. als Gelegen-
heit nutzt, das eigene Unternehmen neu zu strukturie-
ren, und die Verpflichtung zur Dokumentation als Chan-
ce, die internen Prozesse zu optimieren, dann wird sich 
dies auch langfristig rechnen. Mit der sogenannten LICS®-
Zertifzierung soll EPU sowie kleinen und mittelgroßen 
Übersetzungsdienstleistern die Möglichkeit einer Zertifi-
zierung nach der anerkannten Norm EN  15038 geboten 
werden.
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